
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.       VAT-IdNr. DE 136790914  

 

Verbindliche Bestellung –Drehorgelanmietung-   
 
 

Auftragnehmer                    Auftraggeber  

  

 

 

Orgelbau Stüber  
 Eitelstr.1 /Ecke Oberfeldstraße        

12683 Berlin – Biesdorf 
   

 
 
Tel.   030 5436105  Fax 030 54800206 Mobil 0151 14464641 
www.berliner-drehorgel.de                    berliner@drehorgel.org  

 Name  

 

     

 Anschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 

    

e-mail   
 

Mietgegenstand:      
Eine Drehorgel mit Hülle u. Wagen oder Bock sowie   .............Musikrollen.   
 

Diese Rollen aus dem http://www.berliner-drehorgel.de/verleih_rollen.pdf  werden unbedingt benötigt: 
 

1.)....................         .2.)........................      3.)   ......................     

 

Zwischen  o.g. Auftraggeber       vertreten durch  ..............................................................   
und  der Firma Stüber vertreten durch Axel Stüber als Auftragnehmer wird folgender Vertrag 
geschlossen: 

1. Der Auftragnehmer vermietet über den Vertragszeitraum eine Drehorgel mit Zubehör. Die Ausgabe 
des Instruments erfolgt ausschließlich nach Vorlage des Personalausweises oder Passes mit 
Meldebescheinigung.      montags bis freitags von 9:30  - 15 Uhr.   

2. Im Standard- Mietpreis sind 3 Musikrollen enthalten. Diese kann der Auftraggeber gern vorab 
benennen.  

3. Verleihrollen: http://www.berliner-drehorgel.de/rollen_fur_verleihorgeln.html  Musikrollen, die hier 
nicht benannt sind, können nur nach ausdrücklicher Zusage entliehen werden. 

4. Der Mindest-Mietpreis für die Drehorgel mit Hülle u. Wagen o. Bock + 3 Notenrollen  ist 60 Euro.  
Dafür können Sie das Verleihgut 24 h mieten. Von Freitag bis Montag gilt unser Sonderpreis von 
90 Euro. Zusätzliche Musikrollen können gern zum Preis von 3 Euro/WE entliehen werden. Die 
genannten Beträge enthalten die gesetzliche  MwSt. Die Beträge sind bei Abholung in bar fällig. 

5. Der Auftraggeber  kann  von   dem  Vertrag  bis 14 Tage  vor   Leistungsbeginn  zurücktreten. 
Erfolgt die Kündigung zu einem   späteren  Zeitpunkt   wird  ein  Ausfallhonorar von  50 % des 
Rechnungsbetrages fällig. Bei Vertragsbruch durch den Auftragnehmer ist ein  Schadensersatz  auf 
100 % des vereinbarten Honorars begrenzt.  

6. Bei nicht vereinbarter Überschreitungen des Rückgabetermins sind Nachzahlungen entsprechend 
genanntem Tarif zuzüglich 50 % fällig.                                                                        

7. Das Instrument  ist stehend zu transportieren  und vor Nässe  und Hitze zu schützen. 
8. Die Ausgabe und Rückgabe der Instrumente erfolgt ausnahmslos   montags bis freitags von 9:30  - 

15 Uhr.   
9. Dieser Vertrag wird erst rechtsgültig nach Bestätigung durch den Auftragnehmer. Bitte geben Sie 

dazu Ihre E-Mail-Adresse an. 
    
 

Mietgut verbindlich reserviert  

 

vom                                                             bis 

 

 

Unterschrift des Mieters, Datum 
                                  


